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Die Ereignisse und Massnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise haben sich von Tag 
zu Tag überschlagen. Vor ein paar Wochen kaum denkbar, welche Auswirkungen dies auf unser 
privates und öffentliches Leben hat, sind wir nun alle gefordert, diese grosse Krise nach besten 
Möglichkeiten zu überstehen. 
Auf Grund der vom Bundesrat erlassenen Notverordnung sind derzeit öffentliche 
Veranstaltungen untersagt, was auch für Gemeindeversammlungen gilt. Ob diese 
angeordneten Massnahmen über den 19. April 2020 hinausgehen, allenfalls gelockert oder sogar 
noch verschärft werden, ist im heutigen Zeitpunkt nicht abschätzbar. Deshalb sieht sich der 
Gemeinderat Schenkon gezwungen, von der vom Regierungsrat bewilligten Möglichkeit 
Gebrauch zu machen und die Gemeindeversammlung vom 26. Mai 2020 durch eine 
Urnenabstimmung zu ersetzen. Der Gemeinderat hat beschlossen, die kommunale 
Urnenabstimmung wie folgt anzusetzen: 
 

 

Es stehen folgende Geschäfte zur Abstimmung und Wahl an: 
 

1.  Genehmigung Jahresbericht 2019 Einwohnergemeinde Schenkon, bestehend aus: 
- dem Bericht über die Umsetzung des Legislaturprogramms 
- den Berichten zu den Aufgabenbereichen 
- der Jahresrechnung 2019 
- dem Prüfbericht der externen Revisionsstelle 
- Bericht der Controllingkommission 
- Kontrollbericht der Finanzaufsicht 

2. Genehmigung Wasserversorgungsreglement Schenkon 

3. Teiländerung des Zonenplans und Bau- und Zonenreglements Gebiet Zellgut 
 (separate Botschaft) 

4. Neuwahl Mitglieder Controllingkommission und aus deren Mitte der/die PräsidentIn  
für die Amtsdauer 2020-2024 

5. Neuwahl Mitglieder Bildungskommission und aus deren Mitte der/die PräsidentIn  
für die Amtsdauer 2020-2024 

6. Neuwahl Mitglieder Bürgerrechtskommission für die Amtsdauer 2020-2024 

7. Neuwahl Mitglieder Urnenbüro für die Amtsdauer 2020-2024 
 

Für die Neuwahlen der vorgenannten Kommissionen ist auch das stille Wahlverfahren möglich. 
Werden auf den bis am 4. Mai 2020 (12.00 Uhr) eingereichten Wahlvorschlägen höchstens so viele 
Kandidaten für die einzelnen Kommissionen vorgeschlagen wie ins Amt zu wählen sind, so werden 
die Vorgeschlagenen nach Wahlgenehmigung durch den Gemeinderat in stiller Wahl gewählt. Somit 
würde eine Wahl der einzelnen Kommissionen an der Urne entfallen. 
 

Die kommunale Abstimmungs- und Wahlanordnung für die Urnenabstimmung vom 21. Juni 2020 ist 
ab sofort auf der Homepage aufgeschaltet und im Anschlagkasten öffentlich publiziert. Die zwei 
Botschaften und Unterlagen werden rechtzeitig in alle Haushaltungen (3 Wochen vor 
Urnenabstimmung) zugestellt und publiziert. Für Fragen steht Ihnen unsere Gemeindekanzlei gerne 
zur Verfügung (041 925 70 90). 
 

Der Gemeinderat Schenkon dankt der Bevölkerung für das Verständnis und wünscht allen für diese 
aussergewöhnliche Zeit viel Energie und vor allem beste Gesundheit. 
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